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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wir der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 14.05.2012
- Aktenzeichen 03191386620/ne

gegen:

Herrn
Michael Jansen

Schlossstraße 52
41334 Nettetal

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch die öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 29.05.2012
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter
Abl. Krs. Vie. 2012, S. 467
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 468

Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

Ordnungsbehördliche Verordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass
des „28. Brachter Dohlenfestes“ am 24. Juni 2012

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006
(GV.NRW. S. 516) und §§ 25 ff. des Ordnungs-
behördengesetztes (OBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528),
jeweils in der derzeit gültigen Fassung, wird von der
Gemeinde Brüggen als örtliche Ordnungsbehörde
gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Brüggen
vom  04.05.2010 folgende ordnungsbehördliche Ver-
ordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen im Ortsteil Bracht dürfen
an folgendem Sonn- oder Feiertag geöffnet sein:

Am 24. Juni 2012 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00
Uhr.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen
außerhalb der zugelassenen Geschäftszeiten
offenhält oder in diesen Geschäftszeiten ande-
re als die zugelassenen Waren verkauft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der     Ladenöffnungszeiten
mit einer Geldbuße bis zu 500 € geahndet wer-
den.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 24. Juni 2012 in Kraft.
Sie tritt am 25. Juni 2012 außer Kraft.

Die vorstehenden Verordnung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Brüggen, den 06.06.2012
Gemeinde Brüggen
Der Bürgermeister

als örtliche Ordnungsbehörde
gez.

Gottwald

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 470
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Bekanntmachung
der Stadt Willich

Satzung über die Erhebung von Kosten und
Gebühren

in der Stadt Willich bei Einsätzen der
Feuerwehr

vom 29. November 2002
(Abl. Krs. Vie. 2002, S. 628)

Erste Änderungssatzung vom 09.05.2005
(Abl. Krs. Vie. 2005, S. 273)

Zweite Änderungssatzung vom 01.04.2010
(Abl. Krs. Vie. 2010, S. 248)

Dritte Änderungssatzung vom 22.12.2010
(Abl. Krs. Vie. 2010, S. 1303)

Vierte Änderungssatzung vom 04.08.2011
(Abl. Krs. Vie. 2011, S. 771)

Fünfte Änderungssatzung vom 06.06.2012

Der Rat der Stadt Willich hat aufgrund der §§ 7 und
41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV
NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 ( GV NW S. 685),
§ 41 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über den Feuerschutz
und die Hilfeleistungen -FSHG- vom 10. Februar 1998
(GV NW S. 122/SGV NW 213), zuletzt geändert durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 08. Dezember 2009 (
GV NW S. 765, 793) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GB NW S. 712),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV
NW S. 394), in seiner Sitzung am 31.05.2012 folgende
5. Änderung zur Satzung über die Erhebung von
Kosten und Gebühren in der Stadt Willich bei
Einsätzen der Feuerwehr beschlossen:

§ 1
Leistungen der Feuerwehr

( 1) Die Stadt Willich unterhält zur Bekämpfung von
Schadenfeuern sowie zur Hilfeleistung bei
Unglücksfällen oder bei solchen öffentlichen
Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse
verursacht werden, eine Feuerwehr nach
Maßgabe des Gesetzes über den Feuerschutz
und die Hilfeleistung (FSHG).

(2) Darüber hinaus kann die Feuerwehr auf Antrag
auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein
Rechtsanspruch zur Durchführung solcher
Hilfsleistungen besteht nicht. Die Feuerwehr
haftet bei diesen Leistungen nur für Vorsatz und

grobe Fahrlässigkeit. Über die Durchführung
entscheidet der Einsatzleiter.

(3) Des weiteren stellt die Stadt Willich bei
Veranstaltungen Brandsicherheitswachen im
Sinne des FSHG.

§ 2
Kostentragung

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1
sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der
Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen
Kosten verlangt:
a) von dem Verursacher, wenn er die Gefahr

oder den Schaden vorsätzlich herbeigeführt
hat,

b) von dem Betreiber von Anlagen oder
Einrichtungen gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1
FSHG im Rahmen ihrer Gefährdungs-
haftung nach sonstigen Vorschriften,

c) von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr
oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-,
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen
entstanden ist, sowie von den Ersatz-
pflichtigen in sonstigen Fällen der
Gefährdungshaftung,

d) von dem Transportunternehmer, Eigen-
tümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten, wenn die Gefahr oder der
Schaden bei der Beförderung von brenn-
baren Flüssigkeiten im Sinne der
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
(VbF) vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S.
1937) in der jeweils geltenden Fassung oder
von besonders feuergefährlichen Stoffen
oder gefährlichen Gütern im Sinne der
Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) vom
12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1886) in der
jeweils geltenden Fassung oder § 19 g Abs.
5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 12.
November 1996 (BGBL. I S. 1695) in der
jeweils geltenden Fassung entstanden ist,

e) von dem Eigentümer, Besitzer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die
Gefahr oder der Schaden beim sonstigen
Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder
besonders feuergefährlichen Stoffen oder
gefährlichen Gütern  gemäß § 41 Abs. 2 Nr.
4 FSHG entstanden ist, soweit es sich nicht
um Brände handelt,

f) vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen
Nutzungsberechtigten einer Brandmelde-
anlage außer in Fällen gemäß § 41 Abs. 2
Nr. 7 FSHG, wenn der Einsatz Folge einer
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nicht bestimmungsgemäßen oder miß-
bräuchlichen Auslösung war,

g) von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen
Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für
den Einsatz der Feuerwehr erforderliche
Prüfung weitergeleitet hat,

h) von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die
Feuerwehr alarmiert.

(3) Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen
werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles
eine unbillige Härte wäre oder aufgrund
gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

(4) Kostenersatz kann auch erhoben werden, wenn
nach Eintreffen der Feuerwehr ein Einsatz nicht
mehr erforderlich ist.

§ 3
Berechnungsgrundlage

Die Kosten bestehen aus Personalkosten, Fahrzeug-
und Gerätekosten, Sachkosten sowie Kosten der
Schutz- und Einsatzkleidung. Sie werden nach
Maßgabe der §§ 4 bis 7 berechnet.

§ 4
Personalkosten

Die Personalkosten berechnen sich nach der
Einsatzzeit. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der
Alarmierung und endet mit der Rückkehr in das
Gerätehaus. Maßgeblich ist insoweit der
Einsatzbericht.

Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung
der Fahrzeuge und Geräte sowie eine
Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit von
Geräten erforderlich machen, wird die Zeit für
die Reinigung oder Wiederherstellung der
Einsatzfähigkeit der Einsatzzeit hinzu-
gerechnet.

§ 5
Fahrzeug- und Gerätekosten

Die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und
Geräte werden aufgrund der Einsatzzeit im
Verhältnis zu den Jahresstunden berechnet. Die
Einsatzzeit beginnt mit dem Ausrücken und
endet mit der Rückkehr zum jeweiligen
Gerätehaus. Die Höhe dieses Kostenersatzes
bestimmt sich nach dem anliegenden
Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 6
Sachkosten

Entstandene Sachkosten, die nicht über § 5
abgerechnet sind, werden in voller Höhe zum
jeweiligen Tagespreis berechnet.

§ 7
Kosten der Schutz- und Einsatzkleidung

Die bei einem kostenpflichtigen  Einsatz unbrauchbar
gewordene oder beschädigte Schutz- und
Einsatzkleidung wird zum jeweiligen Tagespreis neu
beschafft bzw. repariert. Eine erforderliche Reinigung
der Schutz- und Einsatzkleidung wird ebenfalls zum
jeweiligen Tagespreis durchgeführt.

§ 8
Gebühren für sonstige Leistungen der

Feuerwehr

(1) Für freiwillige Hilfeleistungen der Feuerwehr im
Sinne des § 1 Abs. 2 werden Gebühren nach
Maßgabe der §§ 4 bis 6 erhoben.

(2) Für die Dauer der Einsatzzeit bei Brandsicher-
heitswachen wird je eingesetzten Feuerwehr-
mitglied aller Dienstgrade ein Stundenlohn nach
dem aktuellen Kostentarif berechnet.

(3) Für Gegenstände, die bei freiwilligen Einsätzen
der Feuerwehr notwendigerweise beschädigt
werden und nicht unter die §§ 5 - 7 fallen, hat
der Gebührenpflichtige Schadensersatz zu
leisten.

(4) Für Leistungen, die nicht im Kostentarif
ausdrücklich aufgeführt sind, werden die für
ähnliche Leistungen festgelegten Tarife erhoben.

(5) Die gebührenpflichtige Leistung der Feuerwehr
kann von der Vorausentrichtung des Entgeltes
oder von der Hinterlegung einer Sicherheit
abhängig gemacht werden.

(6) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9
Einsatz privater Hilfsorganisationen

Kosten, die durch Mitwirkung von privaten Hilfs-
organisationen entstanden und geltend gemacht
worden sind, können ebenfalls in Rechnung gestellt
werden.
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§ 10
Kostenschuldner

Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach §
1 Abs. 1 sind die in § 2 Abs. 2 genannten Personen
verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als
Gesamtschuldner.

§ 11
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 genannten
sonstigen Hilfeleistungen ist derjenige verpflichtet, der
die Leistung bestellt oder bestellen läßt. Mehrere
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 12
Entstehung und Fälligkeit

(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2
entsteht mit Beendigung der kostenersatz-
pflichtigen Leistungen der Feuerwehr. Er wird
mit Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides
fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer
Zeitpunkt bestimmt ist.

(2) Die Gebühr nach § 11 entsteht mit Beendigung
der gebührenpflichtigen Leistungen der
Feuerwehr. Sie wird mit Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig, wenn im Bescheid
nicht ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird.

§ 13
Verwaltungsvollstreckung

Rückständige Kostenersätze unterliegen der
Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2011
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss
vorher beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, 06.06.2012

gez.
Josef Heyes

Bürgermeister
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Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Kempen – Unterweiden

über die Haushaltssatzung für die Geschäftsjahre 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, und 2016/2017

1. Haushaltssatzung

Aufgrund § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 07. Dezember 1994
(GV NW 1995 S. 2) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdge-
nossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Kempen – Unterweiden am 04. Juni 2012 die folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan wird für
a) das Geschäftsjahr 2013/2014

in der Einnahme auf 3.550,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.550,00 EUR

b) das Geschäftsjahr 2014/2015
in der Einnahme auf 3.550,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.550,00 EUR

c) das Geschäftsjahr 2015/2016
in der Einnahme auf 3.550,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.550,00 EUR

d) das Geschäftsjahr 2016/2017
in der Einnahme auf 3.550,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.550,00 EUR

festgesetzt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Geschäftsjahre 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Nebengebäude des Rathauses in Kempen, Acker 1, Zimmer
10, während der Dienststunden öffentlich aus.

Kempen, den 05. Juni 2012

gez. Rübo
Vorsitzender

des Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 482
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Einwohner am 30. April 2012

(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW vom 30. Juni
2011)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 15.834 7.775 8.059
Gemeinde Grefrath 15.563 7.634 7.929
Stadt Kempen 35.637 17.296 18.341
Stadt Nettetal 41.910 20.564 21.346
Gemeinde Niederkrüchten 15.406 7.583 7.823
Gemeinde Schwalmtal 18.847 9.197 9.650
Stadt Tönisvorst 29.626 14.355 15.271
Stadt Viersen 75.355 36.380 38.975
Stadt Willich 51.859 25.414 26.445

Kreis Viersen 300.037 146.198 153.839

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 483
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